
ECLI:DE:BGH:2021:181121URIZ6.20.0 

 
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
RiZ 6/20 Verkündet am: 
 18. November 2021 
 Heinekamp  
 Amtsinspektor  
 als Urkundsbeamter 
 der Geschäftsstelle 
 

in dem Prüfungsverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wegen Heranziehung zu einer Nebentätigkeit und Anfechtung einer Maßnahme  
 der Dienstaufsicht 
 



- 2 - 

Der Bundesgerichtshof - Dienstgericht des Bundes - hat auf die mündliche 

Verhandlung vom 18. November 2021 durch den Vorsitzenden Richter am 

Bundesgerichtshof Pamp, den Richter am Bundesgerichtshof 

Prof. Dr. Karczewski, die Richterinnen am Bundesgerichtshof Dr. Menges, 

Harsdorf-Gebhardt und den Richter am Bundesgerichtshof Gericke 

 

für Recht erkannt: 

 

Es wird festgestellt, dass die Verfügungen der Präsidentin 

des Bundespatentgerichts vom 16. und 17. März 2020 in-

soweit rechtswidrig gewesen sind, als dem Antragsteller 

mehr als zwei Patentanwaltsbewerber/innen zugewiesen 

worden sind. Im Übrigen werden die Anträge zurückgewie-

sen. 

 

Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufge-

hoben. 

 

Der Streitwert wird auf 2.500 € festgesetzt. 

 

Von Rechts wegen 

 

 

Tatbestand: 
 

 Der Antragsteller, der Beisitzer im 26. Markenbeschwerdesenat des 

Bundespatentgerichts ist, wendet sich gegen seine Heranziehung zur Aus-

bildung von Patentanwaltsbewerber/innen für den Ausbildungszyklus April 

bis Mai 2020.  
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 Diese Ausbildung umfasst gemäß § 7 der Verordnung über die Aus-

bildung und Prüfung der Patentanwälte (PatAnwAPrV) i.V.m. § 7 Abs. 1 

Patentanwaltsordnung (PAO) drei Abschnitte. In einem ersten mindestens 

zwei Jahre und zwei Monate sowie höchstens drei Jahre dauernden Aus-

bildungsabschnitt wird der/die Patentanwaltsbewerber/in in einer Patent-

anwaltskanzlei oder der Patentabteilung eines Unternehmens ausgebildet. 

Dem schließt sich ein zweimonatiger zweiter Ausbildungsabschnitt beim 

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Der dritte Ausbildungsab-

schnitt umfasst sodann die Ausbildung beim Bundespatentgericht mit ei-

ner Dauer von sechs Monaten. Das DPMA hat über die Zulassung zum 

zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt durch schriftlichen Bescheid zu 

entscheiden und die Präsidentin oder den Präsidenten des Bundespatent-

gerichts über die Zulassung zu unterrichten (§ 22 Abs. 1 PatAnwAPrV). 

Nach Erreichen des Ausbildungsziels des zweiten Ausbildungsabschnitts 

hat das DPMA die Bewerberinnen und Bewerber zur Fortsetzung der Aus-

bildung an die Präsidentin oder den Präsidenten des Bundespatentge-

richts zu überweisen (§ 28 Abs. 2 PatAnwAPrV). Mit der Ausbildung darf 

nur betraut werden, wer über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 

Fähigkeiten verfügt und nach seiner Persönlichkeit für diese Aufgabe ge-

eignet ist (§ 27 Abs. 1 PatAnwAPrV). Derzeit entfallen von der Ausbildung 

beim Bundespatentgericht zwei Monate auf die Markenbeschwerdesenate 

und vier Monate auf die technischen Beschwerdesenate.  

 
 In der Vergangenheit erfolgte die Zuweisung der Patentanwaltsbe-

werber/innen an die Markenbeschwerdesenate dergestalt, dass die Ver-

waltung des Bundespatentgerichts (im Folgenden: Gerichtsverwaltung) 

keine Einzelzuweisung an bestimmte Richterinnen und Richter vornahm, 

sondern eine pauschale Zuweisung an die Senate, innerhalb derer dann 

die jeweilige Verteilung erfolgte. Gegen diese Zuweisungspraxis wandte 

sich im Jahr 2019 die Vorsitzende des 26. Markenbeschwerdesenats. Die 
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Gerichtsverwaltung nahm daraufhin bei dem 26. Markenbeschwerdesenat 

eine namentliche Einzelzuweisung vor. Bei den übrigen Markenbeschwer-

desenaten blieb es bei der bisherigen Zuweisungspraxis.  

 
 Mit Verfügungen der Präsidentin des Bundespatentgerichts vom 

16. März 2020 und vom 17. März 2020 wurden dem Antragsteller vier Pa-

tentanwaltsbewerber/innen zur Einzelausbildung zugewiesen. Von den 

insgesamt 66 Patentanwaltsbewerber/innen wurden 51 den fünf Marken-

beschwerdesenaten - sowie 15 den technischen Senaten - zugewiesen 

und wie folgt verteilt: 

 

Markenbeschwerde-
senat 

Anzahl Patentanwalts-
bewerber/innen 

Senatsbesetzung/ 
Beisitzer 

25. 7 2,0 

26. 13 3,0 

28. 13 2,5 

29. 10 2,5 

30. 8   2,25 

 

 Am 16. März 2020 zeigte der Antragsteller der Gerichtsverwaltung 

die Inanspruchnahme der Freistellung von der Anwesenheitsverpflichtung 

zwecks Betreuung von Kindern an, da seine Frau in einem systemrelevan-

ten Beruf tätig sei. Durch Verfügung der Gerichtsverwaltung vom 20. März 

2020 wurden die ausbildenden Richterinnen und Richter darauf hingewie-

sen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten ab sofort das Dienstgebäude 

nicht mehr betreten dürften und der Kontakt mit den Ausbilderinnen und 

Ausbildern ausschließlich über Telefon, E-Mail oder dem elektronischen 

Gerichtsbriefkasten stattfinde. Für die Gruppe der ab Apri l 2020 Auszubil-

denden sollte nur noch eine virtuelle Ausbildung stattfinden.  Am 30. April 
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2020 teilte die Gerichtsverwaltung mit, dass Patentanwaltsbewerber/innen 

ab dem 4. Mai 2020 das Dienstgebäude wieder betreten dürfen.  

 
 Der Antragsteller beantragte mit Schreiben vom 31. März 2020, die 

Zuweisungsverfügung vom 17. März 2020 auszusetzen, hilfsweise sie auf-

zuheben sowie weiter hilfsweise für den Fall der Erledigung durch Zeitab-

lauf festzustellen, dass die Zuweisungsverfügung rechtswidrig gewesen 

sei und er als Richter am Bundespatentgericht nicht verpflichtet sei, mehr 

als zwei Patentanwaltsbewerber/innen pro Ausbildungsabschnitt auszubil-

den. Dem Widerspruch half die Präsidentin des Bundespatentgerichts 

nicht ab und ordnete mit Schreiben vom 7. April 2020 die sofortige Voll-

ziehung der Zuweisungsverfügung vom 17. März 2020 an. Am 8. April 

2020 stellte der Antragsteller bei der Antragsgegnerin einen Antrag auf 

Aussetzung der sofortigen Vollziehung der Zuweisungsverfügungen der 

Präsidentin des Bundespatentgerichts. Am 8. Mai 2020 beantragte er fer-

ner beim Verwaltungsgericht München, die aufschiebende Wirkung seines 

Widerspruchs gegen die Zuweisungsverfügung der Präsidentin des Bun-

despatentgerichts vom 17. März 2020 wiederherzustellen. In ihrer Stel-

lungnahme vom 11. Mai 2020 empfahl die Gleichstellungsbeauftragte 

beim Bundespatentgericht, dem Antragsteller wegen seiner persönlichen 

Situation (Vater von zwei seinerzeit drei und sieben Jahre alten Kindern 

sowie Tätigkeit der Ehefrau als Familienrichterin in Teilzeit) die Ausbil-

dungsverpflichtung wenigstens zum Teil zu erlassen. Mit Verfügung vom 

13. Mai 2020 hob die Präsidentin des Bundespatentgerichts die Anord-

nung der sofortigen Vollziehung auf und führte hierzu aus, auch wenn die 

Ausbildung von zumindest zwei Patentanwaltskandidaten zumutbar er-

scheine, wolle sie dem Anliegen des Antragstellers ohne Anerkennung ei-

ner Rechtspflicht mit Rücksicht auf die ihr zunächst nicht bekannten Um-

stände (Operation des jüngeren Kindes am 7. April 2020 und Tätigkeit der 

Ehefrau im richterlichen Bereitschaftsdienst sowie deren Befassung mit 
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Eilsachen) vollständig entgegenkommen. Mit weiterer Verfügung vom 

18. Mai 2020 hob sie die Zuweisung der vier Patentanwaltsbewerber/innen 

auf und wies diese einem anderen Richter aus dem Bereich des Marken-

rechts zu. Am 17. Juli 2020 stellte das Bayerische Verwaltungsgericht 

München das Verfahren ein und legte der Antragsgegnerin die Kosten des 

Verfahrens auf. Über den Widerspruch des Antragstellers wurde in der 

Folgezeit nicht entschieden. 

 
 Der Antragsteller beantragt, 

 
1. festzustellen, dass die Verfügungen der Präsidentin des 

Bundespatentgerichts vom 16. und 17. März 2020 in Be-

zug auf die Zuweisung von vier Patentanwaltskandidaten 

und Patentanwaltskandidatinnen rechtswidrig gewesen 

sind, 

 
2. festzustellen, dass die Verfügung der Präsidentin des 

Bundespatentgerichts vom 7. April 2020 in Bezug auf die 

Anordnung der sofortigen Vollziehung der Verfügungen 

vom 16./17. März 2020 rechtswidrig gewesen ist, 

 
3. die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuer-

legen. 

 
 Der Antragsteller hält die Zuweisungsverfügungen bereits für formell 

rechtswidrig, weil die Ausbildung von Patentanwaltskandidaten keine ver-

pflichtende Nebentätigkeit im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 1, § 42 DRiG dar-

stelle, er nicht angehört worden sei und die Zuweisungsverfügungen keine 

Begründung enthielten. Die Regelungen seien verfassungswidrig. Die Zu-

weisungsverfügungen seien auch materiell rechtswidrig. Die hier erfolg te 

Gruppenausbildung bedürfe seiner Zustimmung. Es handele sich nicht um 
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eine Tätigkeit im Hauptamt und auch um keine verpflichtende Nebentätig-

keit. Prüfungsmaßstab sei die ursprüngliche Zuweisung von vier Kandida-

ten, nicht die bloß fiktive von lediglich zweien. Die erfolgte Zuweisung ver-

stoße gegen Art. 3 Abs. 1 GG, weil nicht alle rechtskundigen Mitglieder 

des Bundespatentgerichts zur Ausbildung herangezogen worden seien so-

wie die Verteilung der Kandidaten zwischen den Markenbeschwerdesena-

ten und innerhalb des 26. Markenbeschwerdesenats ermessensfehlerhaft 

erfolgt sei. Ferner habe die Antragsgegnerin gegen ihre Fürsorgepflichten 

gegenüber dem Antragsteller unter Berücksichtigung seiner besonderen 

persönlichen Umstände (zwei Kinder im Alter von damals 3 und 7 Jahren 

bei geschlossenen Schulen und Betreuungseinrichtungen, Operation des 

jüngsten Kindes im April 2020, Tätigkeit der Ehefrau als Familienrichterin 

am Amtsgericht München mit Eildienst) verstoßen. Die Zuweisung sei zu-

gleich mit einer Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit verbun-

den. Eine sachgerechte Ausbildung unter Corona-Bedingungen sei auch 

unter Berücksichtigung unzureichender technischer Ausstattung am Heim-

arbeitsplatz und mangelhafter hygienischer Vorkehrungen im Gericht nicht 

möglich gewesen. In der Zuweisung liege ferner ein Verstoß gegen §§ 12, 

15 BGleiG. Schließlich sei auch die Anordnung der sofortigen Vollziehung 

rechtswidrig gewesen. 

 

 Die Antragsgegnerin beantragt,  

 
 den Antrag zurückzuweisen.  

 

 Sie hält den Antrag zu 1) mangels eigener Beschwer sowie wegen 

fehlenden Fortsetzungsfeststellungsinteresses des Antragstellers für un-

zulässig. Bei der Verfügung vom 16. März 2020 handele es sich bereits 

nur um eine reine Vorbereitungshandlung. Die Erlassbehörde habe an ih-

rer ursprünglichen Rechtsauffassung auch nicht mehr festgehalten, wie 
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sich aus dem Schreiben der Präsidentin des Bundespatentgerichts vom 

13. Mai 2020 ergebe, so dass nur noch auf die Zuweisung von zwei Kan-

didaten abzustellen sei, die die Präsidentin dann indessen auch nicht mehr 

vorgenommen habe. Ebenso sei der Antrag zu 2) infolge der eingetretenen 

Erledigung unzulässig. Hilfsweise seien die Anträge jedenfalls unbegrün-

det. Die Zuweisungsverfügungen seien bezüglich nachgeholter Anhörung 

sowie Begründung formell rechtmäßig. Auch materiell sei die Zuweisung 

nicht zu beanstanden. Es bestehe eine allgemeine Dienstpflicht zur Aus-

bildung von Patentanwaltsbewerbern/innen. Diese sei bereits als Bestand-

teil der Aufgaben des Hauptamtes zu qualifizieren, jedenfalls aber als 

pflichtige Nebentätigkeit. Eine unzulässige Gruppenausbildung liege nicht 

vor. Der konkrete Umfang der Ausbildungsverpflichtung sei auf der Grund-

lage des Bescheides vom 13. Mai 2020 ebenfalls nicht zu beanstanden. 

Eine Verletzung des Gleichheitssatzes liege nicht vor. Das gelte für die 

Zuweisung nur an die Markenbeschwerdesenate, die Verteilung zwischen 

den Markenbeschwerdesenaten und innerhalb des 26. Markenbeschwer-

desenates. Ein Verstoß gegen die Fürsorgepflicht sei auch unter Berück-

sichtigung der Ausbildungssituation unter Corona-Bedingungen nicht ge-

geben. Eine Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit liege ebenfalls 

nicht vor. Die zugrundeliegenden Regelungen seien auch nicht verfas-

sungswidrig. 

 

 
Entscheidungsgründe: 

 

 Der zulässige Antrag zu 1) ist teilweise begründet, der Antrag zu 2) 

ist unzulässig.  
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 I. Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4 d) DRiG entscheidet das Dienstgericht 

des Bundes endgültig bei Anfechtung der Heranziehung zu einer Neben-

tätigkeit sowie gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4 e) DRiG bei Anfechtung einer 

Maßnahme der Dienstaufsicht aus den Gründen des § 26 Abs. 3 DRiG. 

 
 1. Soweit der Antragsteller mit seinem Antrag zu 1) die Feststellung 

begehrt, dass die Verfügungen der Präsidentin des Bundespatentgerichts 

vom 16. und 17. März 2020 rechtswidrig gewesen sind, handelt es sich 

gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4 d) DRiG um eine Anfechtung der Heranziehung 

zu einer Nebentätigkeit. Hierbei kommt es auch nicht darauf an, ob es sich 

- wie die Antragsgegnerin geltend macht - bei der Sammelverfügung vom 

16. März 2020 lediglich um eine Vorbereitungsmaßnahme der eigentlichen 

Verfügung vom 17. März 2020 handelt. Jedenfalls erfolgte durch beide 

Verfügungen in ihrer Kombination die Heranziehung des Antragstellers zu 

einer Nebentätigkeit. Die auch an die ausbildenden Richterinnen und Rich-

ter gerichtete Sammelverfügung vom 16. März 2020 enthält die Namen der 

Auszubildenden, Hinweise für die Durchführung der Ausbildung sowie die 

Verteilung auf die einzelnen Ausbildenden sowie Senate. In der Verfügung 

vom 17. März 2020 sind dann noch einmal die Namen der vier vom An-

tragsteller Auszubildenden aufgeführt. 

 
 Der Zulässigkeit dieses Feststellungsantrages steht - entgegen der 

Auffassung der Antragsgegnerin - auch nicht entgegen, dass sich die Her-

anziehung des Antragstellers für die Ausbildung der Patentanwaltsbewer-

ber/innen für die Monate April und Mai 2020 bereits vor Einleitung des 

gerichtlichen Verfahrens erledigt hat. Gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 DRiG gel-

ten für das Verfahren in den Fällen des § 62 Abs. 1 Nr. 3 und 4 DRiG die 

Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung sinngemäß. Nach § 113 

Abs. 1 Satz 4 VwGO spricht das Gericht, wenn sich der Verwaltungsakt 

durch Zurücknahme oder anders erledigt hat, auf Antrag durch Urteil aus, 
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dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, wenn der Kläger ein 

berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. Die Zulässigkeit dieser 

Fortsetzungsfeststellungsklage ist auch im dienstgerichtlichen Verfahren 

allgemein anerkannt (vgl. Senatsurteile vom 4. März 2015 - RiZ(R) 3/14, 

NVwZ-RR 2015, 782 Rn. 32; vom 3. Dezember 2009 - RiZ(R) 7/08, NJW 

2010, 1886 Rn. 13; vom 3. Dezember 2009 - RiZ(R) 8/08, juris Rn. 13; 

vom 4. April 1973  RiZ(R) 3/72, DRiZ 1973, 281, 282; Schmidt-Räntsch, 

DRiG 6. Aufl. § 67 Rn. 9; Fürst, GKÖD Bd. I T § 67 Rn. 4 [Stand: Septem-

ber 2021]). 

 
 Der Fortsetzungsfeststellungsantrag kann in entsprechender An-

wendung von § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO auch dann erhoben werden, 

wenn - wie hier - eine Erledigung bereits vor Klagerhebung eingetreten ist 

(BVerwG, Beschluss vom 13. August 2009 - 7 B 30/09, juris Rn. 10; 

Kopp/Schenke, VwGO 27. Aufl. § 113 Rn. 99). Das erforderliche Feststel-

lungsinteresse kann sich aus einer Wiederholungsgefahr ergeben (Se-

natsurteil vom 3. Dezember 2009  RiZ(R) 7/08, NJW 2010, 1886 Rn. 14; 

Kopp/Schenke aaO Rn. 141). Hierbei muss die hinreichend bestimmte Ge-

fahr bestehen, dass unter im Wesentlichen unveränderten tatsächlichen 

und rechtlichen Umständen ein gleichartiger Verwaltungsakt ergehen wird. 

Eine derartige Wiederholungsgefahr liegt hier vor, da die Ausbildung der 

Patentanwaltsbewerber/innen regelmäßig dreimal im Jahr stattfindet und 

infolge der durch die Antragsgegnerin vertretenen Rechtsauffassung wei-

terhin damit zu rechnen ist, dass auch dem Antragsteller in Zukunft Pa-

tentanwaltsbewerber/innen zur Einzelausbildung zugewiesen werden. Ge-

rade diese Ausbildungsverpflichtung stellt der Antragsteller in Abrede.  

 
 Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin ergibt sich eine Unzuläs-

sigkeit des Feststellungsantrages auch nicht aus dem Senatsurteil vom 

8. Mai 1989 (RiZ(R) 6/88, NJW 1991, 426). In dem dort zu entscheidenden 
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Fall hatte der Antragsteller, ein Vorsitzender Richter am Landgericht, le-

diglich allgemein die Feststellung begehrt, nicht zur Referendarausbildung 

verpflichtet zu sein (aaO [juris Rn. 4]). Der Senat hat darauf hingewiesen, 

dass im Prüfungsverfahren nach § 78 Nr. 4 d) DRiG die dort grundsätzlich 

eröffnete Anfechtungsmöglichkeit nur die "Heranziehung" zu einer Neben-

tätigkeit erfasse. Das Dienstgericht sei daher lediglich befugt, über die 

konkrete Heranziehung als solche aufgrund der jeweils gegebenen Sach-

lage zu entscheiden. Ein Feststellungsantrag im Hinblick auf eine künftig 

mögliche Heranziehung sei im Prüfungsverfahren nach § 78 Nr. 4 d) DRiG 

nicht zulässig (aaO [juris Rn. 20]). Ein vergleichbarer Fall liegt hier nicht 

vor. Der Antragsteller wendet sich gegen seine Heranziehung zur Ausbil-

dung der Patentanwaltsbewerber/innen für den Zeitraum April und Mai 

2020. Lediglich durch Zeitablauf ist Erledigung eingetreten. Dies ändert 

indessen nichts an dem Recht des Antragstellers, wegen der gegebenen 

Wiederholungsgefahr Fortsetzungsfeststellungsklage zu erheben.  

 
 2. Die Zulässigkeit des Antrages ergibt sich ferner aus § 62 Abs. 1 

Nr. 4 e) DRiG. Der Begriff der Maßnahme der Dienstaufsicht ist im Hinblick 

auf den Zweck des § 26 Abs. 3 DRiG, den Richtern gegenüber den Dienst-

aufsichtsbehörden einen möglichst umfassenden Rechtsschutz zu gewäh-

ren, von jeher weit gefasst. Es genügt eine Einflussnahme, die sich auch 

nur mittelbar auf die richterliche Tätigkeit auswirkt. Erforderlich ist ledig-

lich, dass ein konkreter Bezug zu der Tätigkeit des Richters besteht (Se-

natsurteile vom 4. März 2015  RiZ(R) 4/14, NVwZ-RR 2015, 826 Rn. 14; 

vom 8. Mai 1989  RiZ(R) 6/88, NJW 1991, 426 [juris Rn. 14]). Das ist hier 

der Fall, da die Antragsgegnerin davon ausgeht, der Antragsteller sei 

grundsätzlich zur Ausbildung von Patentanwaltsbewerbern/innen ver-

pflichtet, worin letzterer eine Beeinträchtigung seiner richterlichen Unab-

hängigkeit sieht. 
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 Allerdings entspricht die Fassung des Antrags, nicht zur Patentan-

waltsbewerberausbildung verpflichtet zu sein, nicht dem Gesetz, da im 

Prüfungsverfahren nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 e), § 26 Abs. 3 DRiG nur die 

Feststellung der Unzulässigkeit der Maßnahme der Dienstaufsicht begehrt 

werden kann. Da das sachliche Begehren des Antragstellers aber auf eine 

solche Feststellung hinausläuft, ist sein Antrag entsprechend auszulegen 

(vgl. Senatsurteil vom 8. Mai 1989  RiZ(R) 6/88, NJW 1991, 426 [juris 

Rn. 17] zur Heranziehung eines Zivilkammervorsitzenden zur Referendar-

ausbildung). Die Anfechtung einer Maßnahme der Dienstaufsicht aus den 

Gründen des § 26 Abs. 3 DRiG ist hierbei inhaltlich auf die Prüfung be-

schränkt, ob die Maßnahme die Unabhängigkeit des Richters oder der 

Richterin beeinträchtigt. Hingegen ist nicht zu prüfen, ob sie auch allge-

mein rechtmäßig und sachlich gerechtfertigt ist (Senatsurteile vom 8.  Mai 

1989 - RiZ(R) 6/88 aaO [juris Rn. 18]; vom 31. Januar 1984  RiZ(R) 3/83, 

BGHZ 90, 41 [juris Rn. 15 f.]).  

 
 3. Nicht zulässig ist der Antrag zu 2) des Antragstellers, mit dem er 

die Feststellung begehrt, dass die Verfügung der Präsidentin des Bundes-

patentgerichts vom 7. April 2020 in Bezug auf die Anordnung der soforti-

gen Vollziehung der Verfügungen vom 16./17. März 2020 rechtswidrig ge-

wesen ist. Vor Erledigung des Verwaltungsakts in der Hauptsache ist allein 

der Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO eröffnet. Nach Erledigung findet 

insoweit keine Fortsetzungsfeststellung analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO 

mehr statt (OVG Lüneburg ZfB 2013, 318 Rn. 8; OVGE MüLü 41, 510 [juris 

Rn. 2 f.]; VGH Kassel NVwZ-RR 1989, 518 [juris Rn. 8, 10]; Kopp/Schenke, 

VwGO 27. Aufl. § 80 Rn. 131). Es fehlt am erforderlichen Rechtsschutzin-

teresse, wenn der Verwaltungsakt in der Hauptsache - wie hier die Heran-

ziehung zur Ausbildung der Patentanwaltsbewerber/innen - keine aktuel-

len Rechtswirkungen mehr entfaltet, die einer vorläufigen Regelung zu-
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gänglich wären (vgl. OVG Lüneburg ZfB 2013, 318 Rn. 8). Dem Rechts-

schutzbedürfnis des Antragstellers wird grundsätzlich durch die Möglich-

keit der Fortsetzungsfeststellungsklage im Hauptsacheverfahren Genüge 

getan (zum effektiven Grundrechtsschutz in Fällen der Beschränkung ei-

nes angegriffenen Hoheitsaktes auf eine Zeitspanne vgl. BVerfG NJW 

2017, 1939 Rn. 16). Ob daneben auch noch eine allgemeine Feststel-

lungsklage gemäß § 43 VwGO in Betracht kommt (vgl. insbesondere 

OVGE MüLü 41, 510 [juris Rn. 4] und Kopp/Schenke, VwGO 27. Aufl. § 80 

Rn. 131 i.V.m. § 43 Rn. 6), kann offenbleiben. Jedenfalls ist nicht ersicht-

lich und wird auch von dem Antragsteller nicht dargelegt, dass er ein zu-

sätzliches Feststellungsinteresse gerade in Bezug auf das Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes hätte. 

 

 
 II. Der zulässige Antrag zu 1) ist teilweise begründet.  

 
 1. Die Verfügungen der Präsidentin des Bundespatentgerichts vom 

16. und 17. März 2020 sind insoweit rechtswidrig gewesen, als dem An-

tragsteller mehr als zwei Patenanwaltsbewerber/innen zugewiesen wor-

den sind. Im Übrigen ist der Antrag unbegründet. 

 
 a) Soweit sich der Antragsteller dagegen wendet, dass er für die 

Monate April und Mai 2020 zur Ausbildung von vier Patentanwaltsbewer-

ber/innen herangezogen wurde, ist die Prüfungskompetenz des Dienstge-

richts im Rahmen des § 62 Abs. 1 Nr. 4 d) DRiG umfassend. Sie be-

schränkt sich nicht auf die Frage, ob der Richter in seiner richterlichen 

Unabhängigkeit beeinträchtigt ist (vgl. Senatsurteil vom 15. November 

2007  RiZ(R) 3/06, BGHZ 174, 213 Rn. 19 zur Anfechtung einer Verfü-

gung über Ermäßigung des Dienstes oder Beurlaubung).  
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 aa) Die Verfügungen der Präsidentin des Bundespatentgerichts vom 

16. und 17. März 2020 sind formell rechtmäßig.  

 
 (1) Zwar wurde - soweit ersichtlich - der Antragsteller vor Erlass der 

Heranziehungsverfügungen vom 16. und 17. März 2020 nicht angehört. 

Das führt aber allein bereits deshalb nicht zur Rechtswidrigkeit der Verfü-

gungen, weil § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Nebentätigkeit der Rich-

ter im Bundesdienst (BRiNV) insoweit lediglich eine Sollvorschrift (vgl. 

hierzu v. Zwehl, Nebentätigkeitsrecht im öffentlichen Dienst 3. Aufl., 

S. 106) darstellt. Jedenfalls trat eine Heilung gemäß § 46 DRiG i.V.m. § 45 

Abs. 1 Nr. 3 VwVfG durch die im Schreiben des Antragstellers vom 

31. März 2020 enthaltenen Ausführungen zur Aussetzung, hilfsweise Auf-

hebung der Zuweisungsverfügung, und damit noch vor Erledigung der Her-

anziehungsverfügungen durch das Schreiben der Präsidentin des Bundes-

patentgerichts vom 18. Mai 2020 ein. Entgegen der Auffassung des An-

tragstellers ist nicht ersichtlich, dass durch die BRiNV die allgemeinen 

Vorschriften des Verwaltungsverfahrensrechts verdrängt werden sollten 

(zur Anwendung der Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

auch auf das Beamtenverhältnis vgl. Battis, Bundesbeamtengesetz 5. Aufl. 

§ 4 Rn. 31).  

 
 (2) Die Verfügungen genügen ferner dem Bestimmtheitsgebot des 

§ 46 DRiG i.V.m. § 37 Abs. 1 VwVfG, da in ihnen ausdrücklich mitgeteilt 

wird, welche vier namentlich benannten Personen dem Antragsteller für 

den Zeitraum vom 1. April 2020 bis 31. Mai 2020 zugewiesen werden.  

 
 (3) Ohne Erfolg beruft sich der Antragsteller auf eine fehlende Be-

gründung der Zuweisungsverfügungen vom 16. und 17. März 2020. Ge-

mäß § 46 DRiG i.V.m. § 39 Abs. 1 VwVfG ist u.a. ein schriftlich ergangener 

Verwaltungsakt mit einer Begründung zu versehen. Zwar enthält die Zu-

weisung der vier Kandidaten in der Verfügung vom 17. März 2020 keine 
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ausdrückliche Begründung. Der Antragsteller konnte aber schon aus der 

vorangegangenen Verfügung vom 16. März 2020 ersehen, dass es um die 

Verteilung der Patentanwaltsbewerber/innen für den Ausbildungszyklus 

April und Mai 2020 ging. Aus dieser ergeben sich die Namen der Kandi-

daten/innen, Einzelheiten der Ausbildung sowie eine Liste mit der Zutei-

lung auf die einzelnen Senate bzw. Ausbilder/innen. Dem Antragsteller 

war ohnehin bereits aus der Vergangenheit das Verfahren der Zuweisung 

von Patentanwaltsbewerber/innen beim Bundespatentgericht bekannt. Er 

wusste, dass grundsätzlich alle rechtskundigen Mitglieder der Markenbe-

schwerdesenate zur Ausbildung von Patentanwaltsbewerber/innen heran-

gezogen werden, um hiermit die Erfüllung der gesetzlichen Ausbildungs-

verpflichtung des Bundespatentgerichts gemäß § 7 Abs. 1 PAO i.V.m. § 7 

Nr. 3 PatAnwAPrV sicherzustellen (vgl. zum Entfallen des Begründungs-

erfordernisses infolge der Erkennbarkeit der Gründe für den Betroffenen 

auch § 39 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG). Ob die Begründung inhaltlich zutreffend 

ist, ist demgegenüber allein eine Frage der materiellen Rechtmäßigkeit 

des Verwaltungsaktes.  

 
 bb) Die Heranziehung des Antragstellers zur Patentanwaltsausbil-

dung ist materiell unrechtmäßig, soweit dem Antragsteller mehr als zwei 

Patentanwaltsbewerber/innen zugewiesen worden sind. Im Übrigen ist sie  

rechtmäßig. 

 
 (1) Gemäß § 42 DRiG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BRiNV ist ein 

Richter zu einer Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung) nur in 

der Rechtspflege und in der Gerichtsverwaltung verpflichtet. In diesem 

Rahmen kann ein Richter auch verpflichtet sein, an der Ausbildung des 

juristischen Nachwuchses, etwa eines Stationsreferendars, mitzuwirken 

(Senatsurteil vom 8. Mai 1989 - RiZ(R) 6/88, NJW 1991, 426 [juris Rn. 22]; 

vgl. ferner Senatsurteile vom 14. September 1990 - RiZ(R) 3/90, BGHZ 
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112, 197 [juris Rn. 23]; vom 6. November 1986 - RiZ(R) 3/86, NJW 1987, 

1198 [juris Rn. 23]; vom 21. Oktober 1982 - RiZ(R) 6/81, BGHZ 85, 145 

[juris Rn. 177]; BFH NJW 1980, 2600 [juris Rn. 12]; DGH Hamm DRiZ 

1974, 232 f.; Schmidt-Räntsch, DRiG 6. Aufl. § 42 Rn. 8; Fürst, GKÖD 

Bd. I T § 42 Rn. 2 [Stand: September 2021]; Papier, NJW 2001, 1089, 

1090; Thomas, Richterrecht S. 150 f.; v. Zwehl, Nebentätigkeitsrecht im 

öffentlichen Dienst 3. Aufl., S. 106). Entgegen der Auffassung der Antrags-

gegnerin handelt es sich bei dieser Ausbildungstätigkeit nicht um das rich-

terliche Hauptamt (Senatsurteil vom 8. Mai 1989 - RiZ(R) 6/88 aaO). Die-

ses ist gemäß § 4 Abs. 1 DRiG i.V.m. Art. 92 GG auf die rechtsprechende 

Gewalt begrenzt. Nach § 4 Abs. 2 DRiG darf ein Richter außer Aufgaben 

der rechtsprechenden Gewalt nur die dort enumerativ genannten Tätigkei-

ten wahrnehmen, zu denen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 DRiG auch Aufgaben 

der Gerichtsverwaltung zählen. Hierunter fällt etwa die Ausbildung von 

Stationsreferendaren (Senatsurteil vom 8. Mai 1989  RiZ(R) 6/88 aaO; 

Schmidt-Räntsch, aaO § 4 Rn. 30). 

 
 Zu dieser Ausbildung des juristischen Nachwuchses zählen - anders 

als der Antragsteller meint - auch Patentanwaltsbewerber/innen. Gemäß 

§ 1 PAO ist der Patentanwalt in den ihm durch dieses Gesetz zugewiese-

nen Aufgaben ein unabhängiges Organ der Rechtspflege. Nach § 2 Abs. 

1 PAO übt er einen freien Beruf aus. Gemäß § 113 Satz 1 PatG müssen 

sich die Parteien vor dem Bundesgerichtshof durch einen Rechtsanwalt 

oder einen Patentanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. § 6 Abs. 1 

PatAnwAPrV beschreibt das Ziel der Ausbildung dahin, dass die Bewer-

berinnen und Bewerber auf der Grundlage ihrer technischen Befähigung 

(§ 6 PAO) umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet des gewerblichen 

Rechtsschutzes erlangen (Nr. 1), die für den Beruf des Patentanwalts oder 

Patentassessors erforderlichen allgemeinen Rechtskenntnisse erwerben 
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(Nr. 2) und mit der praktischen Tätigkeit des Patentanwalts oder Paten-

tassessors vertraut gemacht werden (Nr. 3). Auf dieser Grundlage gehört 

nach § 7 Nr. 3 PatAnwAPrV ein sechsmonatiger Abschnitt beim Bundes-

patentgericht zur Ausbildung.  

 
 Unerheblich ist, dass die Ausbildung nicht unmittelbar der Gewin-

nung des eigenen juristischen Nachwuchses des Bundespatentgerichts 

dient. Das ist auch bei der Ausbildung von Rechtsreferendaren/innen nicht 

zwingend der Fall, die nicht alle nach absolviertem Zweiten Staatsexamen 

in den Justizdienst eintreten. Entscheidend ist allein, dass auch Patentan-

wälte/innen Organe der Rechtspflege sind und zu ihrer Ausbildung die 

Vermittlung von Kenntnissen durch das Bundespatentgericht, hier konkret 

im Markenrecht, zählt. Soweit die Ausbildung im dritten Ausbildungsab-

schnitt beim Bundespatentgericht durch Zuweisung der Bewerber/innen an 

einzelne Ausbilder und/oder Senate erfolgt und nicht lediglich durch haupt-

amtliche Ausbildungsleiter oder sonstige Formen der Gruppenausbildung, 

bewegt sich dies im Rahmen des der Gerichtsverwaltung zukommenden 

Organisations- und Auswahlermessens und ist aus Rechtsgründen nicht 

zu beanstanden. Um eine unzulässige Form der Gruppenausbildung (vgl. 

BFH NJW 1980, 2600 [juris Rn. 12]; Schmidt-Räntsch, DRiG 6. Aufl. § 42 

Rn. 7) handelt es sich auch bei der Zuweisung mehrerer Bewerber/innen 

 im Falle des Antragstellers vier  zur Einzelausbildung jedenfalls nicht. 

Es fehlt insoweit an der einheitlich strukturiert durchgeführten Wissens-

vermittlung gegenüber einer Mehrzahl von Auszubildenden durch einen 

Lehrenden.  

 
 Der Vorlage des Ausbildungsplans und weiterer in der mündlichen 

Verhandlung genannter Unterlagen gemäß § 25 PatAnwAPrV bedarf es 

auf dieser Grundlage nicht, zumal in § 25 Abs. 2 Nr. 1 PatAnwAPrV ledig-

lich bestimmt ist, der Plan müsse die Zuweisung der Bewerberinnen und 
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Bewerber zu mindestens je einer oder einem Ausbildenden auf den Ge-

bieten der technischen oder der nichttechnischen Schutzrechte und die 

Dauer der Zuweisung enthalten. Von der vom Antragsteller angesproche-

nen Gruppenausbildung in Form von „Planspielen“ ist dort nicht die Rede.  

 
 Der vom Antragsteller in der mündlichen Verhandlung unter Erwei-

terung seines schriftsätzlichen Vorbringens zu Protokoll gestellte Antrag 

war nicht nach § 86 Abs. 2 VwGO vorab zu bescheiden, weil es sich nicht 

um einen Beweisantrag im Sinne dieser Vorschrift handelt (vgl. hierzu 

Kopp/Schenke, VwGO 27. Aufl. § 86 Rn. 18a). 

 
 (2) Entgegen der Auffassung des Antragstellers steht die Verpflich-

tung zur Ausbildung von Patentanwaltsbewerber/innen auch nicht die gel-

tend gemachte Verfassungswidrigkeit von § 28 Abs. 2 PatAnwAPrV ent-

gegen. Hiernach überweist das DPMA die Bewerberinnen und Bewerber, 

die das Ausbildungsziel des zweiten Ausbildungsabschnitts erreicht ha-

ben, zur Fortsetzung der Ausbildung an die Präsidentin oder den Präsi-

denten des Bundespatentgerichts. Hierin liegt keine nach dem Grundsatz 

der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 3 GG) verfassungsrechtlich zu bean-

standende Befugnis der Exekutive, die Judikative unbegrenzt mit Verwal-

tungsaufgaben zu belasten.  

 
 Wie oben gezeigt, ist die Ausbildung von Patentanwaltsbewerber/in-

nen der Justiz als Verwaltungsaufgabe zugewiesen und gehört damit 

grundsätzlich zu den Nebentätigkeiten, zu denen ein Richter gemäß § 42 

DRiG herangezogen werden kann, soweit er über die erforderlichen fach-

lichen Kenntnisse und Fähigkeiten gemäß § 27 Abs. 1 PatAnwAPrV ver-

fügt und nach seiner Persönlichkeit für diese Aufgabe geeignet ist. Wie 

das Bundespatentgericht diese ihm durch den Gesetzgeber nach § 7 Nr. 3 

PatAnwAPrV übertragene Aufgabe der Ausbildung von sechs Monaten im 

dritten Ausbildungsabschnitt erfüllt, fällt allein in seine Zuständigkeit. 
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Dazu gehört insbesondere die Frage, wann, wie und mit welcher Maßgabe 

die einzelnen Bewerber/innen den Ausbildenden zugewiesen werden, um 

einerseits eine fachgerechte Ausbildung sowie andererseits eine ord-

nungsmäße Erfüllung der den Richterinnen und Richtern des Bundespa-

tentgerichts in erster Linie obliegenden Rechtsprechungsaufgaben zu ge-

währleisten. 

 
 (3) Entgegen der Auffassung des Antragstellers kann auch nicht da-

von ausgegangen werden, dass die Ausbildung von Patentanwaltsbewer-

ber/innen grundsätzlich einen höheren Aufwand erfordert als diejenige von 

Stationsreferendaren. So haben gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 PatAnwAPrV 

die Ausbildenden die Bewerberinnen und Bewerber am Ende der bei ihnen 

durchgeführten Ausbildung zwar schriftlich zu beurteilen. Nach § 10 

Abs. 3 Satz 1 PatAnwAPrV können sich Ausbildende, die Bewerberinnen 

und Bewerber - wie hier - nicht länger als zwei Monate ausgebildet haben, 

in der Beurteilung aber auf eine Äußerung zum Ausbildungserfolg und zur 

Führung sowie die Angabe der Tätigkeiten und etwaiger besonderer Leis-

tungen beschränken.  

 
 Ohne Erfolg beantragt der Antragsteller in diesem Zusammenhang, 

der Antragsgegnerin aufzugeben, den Prüfungsvorgang und das Prü-

fungsergebnis des DPMA in Bezug auf die dem Antragsteller zugewiese-

nen Kandidaten vorzulegen. Zunächst ist bereits nicht ersichtl ich, dass der 

Antragsteller als Ausbilder der ihm zugewiesenen Kandidaten/innen im 

dritten Ausbildungsabschnitt einen Anspruch auf Einsicht in Prüfungsvor-

gänge und -ergebnisse aus einem vorausgegangenen Prüfungsabschnitt 

hätte. Hinzu kommt, dass keine Anhaltspunkte dafür bestehen, das DPMA 

sei seiner ihm obliegenden Prüfungspflicht gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 

PatAnwAPrV nicht nachgekommen. Den Antragsteller trifft als Ausbilder 
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ohnehin nur die Verpflichtung, die Patentanwaltsbewerber/innen im Rah-

men des Möglichen auf der Grundlage der vorhandenen und zu erwerben-

den Kenntnisse im Markenrecht auszubilden. Mehr wird von ihm nicht ver-

langt. 

 
 § 13 Abs. 2 Satz 1 PatAnwAPrV sieht ferner lediglich für den - hier 

bereits nicht einschlägigen - ersten Ausbildungsabschnitt vor, dass Aus-

bildende grundsätzlich nicht mehr als zwei Bewerberinnen oder Bewerber 

gleichzeitig ausbilden sollen. Eine entsprechende Beschränkung enthält 

die Verordnung für den zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt nicht. 

Für die vom Antragsteller begehrte analoge Anwendung der Vorschrift auf 

den dritten Ausbildungsabschnitt ist hier schon mangels planwidriger Re-

gelungslücke kein Raum. § 27 Abs. 1 PatAnwAPrV bestimmt ferner ledig-

lich allgemein, dass mit der Ausbildung nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 

PatAnwAPrV nur betraut werden darf, wer über die erforderlichen fachli-

chen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und nach seiner Persönlichkeit 

für diese Aufgabe geeignet ist. Eine Begrenzung der Ausbildungsverpflich-

tung auf maximal zwei Bewerber/innen für Richter/innen des Bundespa-

tentgerichts kann auch § 42 DRiG nicht entnommen werden. 

 
 Zu berücksichtigen ist ferner, dass Patentanwaltsbewerber/innen 

mit dem Abschluss ihrer Ausbildung anders als Stationsreferendare mit 

dem Ablegen des zweiten Staatsexamens nicht die Befähigung zum Rich-

teramt (§ 5 Abs. 1 DRiG) erlangen. Sie sind daher auch nicht befugt, in 

Anwaltsprozessen selbständig als Prozessbevollmächtigte aufzutreten 

(vgl. § 4 Satz 1 Nr. 1 BRAO) - mit Ausnahme der Regelung in § 113 Satz 1 

PatG für Verfahren vor dem Bundesgerichtshof.  

 
 (4) Ferner ist auch nicht ersichtlich, dass der Antragsteller wegen 

der Corona-Pandemie nicht zu einer sachgerechten Ausbildung in der 
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Lage wäre. Insbesondere rechtfertigt die Corona-Pandemie sowie die hie-

rauf beruhende Verfügung der Gerichtsverwaltung vom 20. März 2020 ent-

gegen dem Vorbringen des Antragstellers keine zeitlich nicht absehbare 

Verschiebung der gesetzlichen Ausbildungsverpflichtung des Bundespa-

tentgerichts gemäß § 7 Nr. 3 PatAnwAPrV. Schutzmaßnahmen für Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sind jeweils vor Ort durch die Gerichtsverwal-

tung zu ergreifen. Auch außerhalb mündlicher Verhandlungen und Bera-

tungen kann eine Ausbildung durch Überlassung von Akten zur schriftli-

chen Bearbeitung mit anschließender Korrektur sowie eine Kommunika-

tion schriftlich, telefonisch, durch E-Mail oder gegebenenfalls - soweit 

technisch verfügbar - digital unter Reduzierung physischer Kontakte statt-

finden.  

 
 (5) Nicht durchzudringen vermag der Antragsteller weiter mit seinem 

Vorbringen, auch unter dem Gesichtspunkt der Verteilungsgerechtigkeit 

liege ein Ermessensmissbrauch seitens der Gerichtsverwaltung vor. Ge-

gen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßende sachfremde Erwägungen bei der Zu-

weisung der Patentanwaltsbewerber/innen auf die einzelnen Markenbe-

schwerdesenate sind nicht ersichtlich. Von den 66 Patentanwaltsbewer-

ber/innen wurden 51 auf die fünf Markenbeschwerdesenate verteilt, die 

über insgesamt 12,25 Beisitzer verfügen. Hieraus ergibt sich eine durch-

schnittliche Zuweisung von 4,16 Bewerber/innen pro Beisitzer. Der 

26. Markenbeschwerdesenat ist mit 4,33 Bewerbern pro Beisitzer nur ge-

ringfügig mehr belastet. Ein Verstoß gegen Art.  3 Abs. 1 GG liegt hierin 

auch unter Berücksichtigung des Organisationsermessens der Gerichts-

verwaltung nicht. Ebenfalls nicht als ermessensfehlerhaft anzusehen ist 

es, dass die Gerichtsverwaltung zur Entlastung der drei Beisitzer des Se-

nats der Senatsvorsitzenden zwei Patentanwaltsbewerber/innen zugewie-

sen hat. Unter Einbeziehung der Senatsvorsitzenden entfallen auf jedes 

Senatsmitglied eines Markenbeschwerdesenats 2,96 Auszubildenden 
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(51:17,25). Auch hier liegt der 26. Markenbeschwerdesenat mit 3,25 Be-

werber/innen pro Senatsmitglied nur geringfügig über dem Durchschnitt. 

Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG folgt hieraus jedenfalls nicht. Auf die-

ser Grundlage besteht auch keine Veranlassung, dem Beweisantritt des 

Antragstellers nachzugehen, dass mit Ausnahme der Vorsitzenden des 

26. Markenbeschwerdesenates weitere Senatsvorsitzende nicht zur Aus-

bildung herangezogen wurden. 

 
 Keinen Erfolg hat der Antragsteller auch mit seinem Vorbringen, es 

sei nicht nachvollziehbar, warum zur Vermeidung einer Überlastung der 

beisitzenden Markenrichter/innen nur fünf und nicht alle rechtskundigen 

Mitglieder (Juristen) des Bundespatentgerichts zur Ausbildung herange-

zogen worden seien. Es stellt ein sachgerechtes Auswahlkriterium dar, 

dass die Gerichtsverwaltung für die Ausbildung im Bereich des Marken-

rechts in erster Linie diejenigen Richterinnen und Richter heranzieht, die 

aktuell in diesem Rechtsgebiet tätig sind. So ist nach § 8 Satz 2 PAO die 

Prüfung besonders auch darauf zu richten, ob die Bewerberin oder der 

Bewerber die Fähigkeit zur praktischen Anwendung der Vorschriften des 

gewerblichen Rechtsschutzes einschließlich der zu ihrer Anwendung er-

forderlichen Kenntnisse des allgemeinen Rechts besitzt. Im Übrigen hat 

die Gerichtsverwaltung zur Entlastung der Markenbeschwerdesenate auch 

auf weitere fünf rechtskundige Mitglieder aus den technischen Senaten 

zurückgegriffen, die von den 66 Patentanwaltsbewerber/innen 15 über-

nommen haben, so dass für die Markenbeschwerdesenate insgesamt 51 

verblieben.  

 
 (6) Unter Berücksichtigung der besonderen persönlichen Situation 

des Antragstellers war im konkreten Fall auf der Grundlage der Fürsorge-

pflicht der Antragsgegnerin gemäß § 46 DRiG i.V.m. § 78 BBG sowie der 

Regelung des § 15 BGleiG zum Angebot von Arbeitszeiten und sonstigen 
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Rahmenbedingungen, die allen Beschäftigten die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie erleichtern sollen, soweit nicht zwingende dienstliche Belange 

entgegenstehen, allerdings nur die Zuweisung von nicht mehr als zwei Pa-

tentanwaltsbewerber/innen rechtsfehlerfrei.  

 
 Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung ist entgegen der Auffas-

sung der Antragsgegnerin die Zuteilung von vier Patentanwaltsbewer-

ber/innen entsprechend den Verfügungen vom 16. und 17. März 2020. So-

weit die Präsidentin des Bundespatentgerichts anlässlich des Verfahrens 

über die Anordnung der sofortigen Vollziehung mit Verfügung vom 13. Mai 

2020 die Anordnung der sofortigen Vollziehung aufgehoben und in diesem 

Zusammenhang ausgeführt hat, auch wenn die Ausbildung von zumindest 

zwei Patentanwaltskandidaten zumutbar erscheine, wolle sie dem Anlie-

gen des Antragstellers ohne Anerkennung einer Rechtspflicht entgegen-

kommen, bezog sich dies nur auf die Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung, nicht dagegen auf die zugrundeliegende Zuweisungsverfügung als 

solche. Erst durch Verfügung vom 18. Mai 2020 hat die Präsidentin des 

Bundespatentgerichts die Zuweisung der vier namentlich bezeichneten 

Personen aufgehoben und diese einem anderen Richter aus dem Bereich 

des Markenrechts zugewiesen. Bis zum 18. Mai 2020 waren dem Antrag-

steller mithin vier und für den Rest der ursprünglichen Zuweisungsdauer 

bis zum 31. Mai 2021 keine Patentanwaltsbewerber/innen zugewiesen. 

Eine Zuweisung von zwei Patentanwaltsbewerber/innen hat es demgegen-

über schon mangels namentlicher Klarstellung, um welche es sich konkret 

handeln soll, zu keinem Zeitpunkt gegeben.  

 
 Auf dieser Grundlage verstieß die Zuweisung von vier Patentan-

waltsbewerber/innen an den Antragsteller gegen die die Antragsgegnerin 

treffende Fürsorgepflicht gemäß § 46 DRiG i.V.m. § 78 BBG sowie gegen 

45 

46 



- 24 - 

§ 15 BGleiG. Die Präsidentin des Bundespatentgerichts hätte hier insbe-

sondere dem Umstand der Operation des jüngeren Kindes am 7. April 

2020 Rechnung tragen müssen. Entsprechend geht auch sie in ihrem 

Schriftsatz an das Bayerische Verwaltungsgericht München vom 27. Mai 

2020 selbst davon aus, bei Kenntnis dieses Umstands wären dem Antrag-

steller nur zwei Patentanwaltsbewerber/innen zugewiesen worden.  

 
 b) Unabhängig davon liegt der vom Antragsteller im Rahmen des 

§ 62 Abs. 1 Nr. 4 e) DRiG gerügte Verstoß gegen die richterliche Unab-

hängigkeit im Sinne von § 26 Abs. 3 DRiG nicht vor. Ein derartiger Eingriff 

kann allenfalls dann in Betracht kommen, wenn ein Richter durch unzu-

mutbare Belastung mit Gerichtsverwaltungsaufgaben, hier der Ausbildung 

von Patentanwaltsbewerber/innen, in seiner Rechtsstellung als Richter 

faktisch verkürzt wird und er infolge der hierdurch eingetretenen starken 

Überlastung seiner eigentlichen Aufgabe der Rechtsprechungstätigkeit 

nicht mehr nachkommen kann (vgl. hierzu Senatsurteil vom 8. Mai 1989 

 RiZ(R) 6/88, NJW 1991, 426 [juris Rn. 26]; Fürst, GKÖD Bd. I T § 26 

Rn. 64 [Stand: September 2021]; Schmidt-Räntsch, DRiG 6. Aufl. § 42 

Rn. 9). Das ist erst dann der Fall, wenn dem Richter solche Aufgaben als 

Nebentätigkeit übertragen werden, die den Umfang einer Nebentätigkeit 

eindeutig überschreiten (Fürst aaO).  

 
 Solche besonderen Umstände sind hier weder ersichtlich noch vom 

Antragsteller hinreichend vorgetragen. Er hat nicht nachvollziehbar darge-

legt, dass durch die Zuweisung von vier Patentanwaltsbewerber/innen für 

die Dauer von zwei Monaten seine richterliche Unabhängigkeit durch eine 

nachhaltige Beeinträchtigung der Rechtsprechungstätigkeit im Senat in 

unzumutbarer Weise nicht nur vorübergehend beeinträchtigt wäre. Dies 

ergibt sich insbesondere nicht aus den vom Antragsteller vorgebrachten 
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sowie den dem Senat aus dem Parallelverfahren RiZ 5/20 bekannten Zah-

len hinsichtlich der Eingänge sowie der unerledigten Verfahren für die 

Zeiträume 1. Januar bis 17./31. März 2020 sowie 1. Januar bis 23. No-

vember 2020. Zwar hatte der 26. Markenbeschwerdesenat im I. Quartal 

2020 höhere Eingänge als die übrigen Markenbeschwerdesenate. Hierbei 

handelt es sich aber nur um einen relativ kurzen Vergleichszeitraum. Für 

den Zeitraum vom 1. Januar bis 23. November 2020 waren markante Ein-

gangsdifferenzen bei den Markenbeschwerdesenaten bereits nicht mehr 

festzustellen. Dasselbe gilt für den Stand der unerledigten Verfahren, bei 

denen der 26. Markenbeschwerdesenat für keinen der beiden Vergleichs-

zeiträume den höchsten Bestand aufgewiesen hat. Am Ende des I. Quar-

tals 2020 hatte der 26. Markenbeschwerdesenat sogar die geringste An-

zahl unerledigter Verfahren pro Beisitzer. Auf dieser Grundlage kann von 

einem Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit durch die von der Ge-

richtsverwaltung vorgenommene Zuweisungspraxis auch unter Berück-

sichtigung der Verpflichtung zu einer gewissenhaften Ausübung der Aus-

bildungstätigkeit nicht gesprochen werden.  

 
 c) Der Senat hat entgegen dem vom Antragsteller gestellten Antrag 

auch keine Veranlassung, gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 DRiG i.V.m. § 86 

Abs. 1 VwGO über die bereits beigezogenen Akten des Bundespatentge-

richts und des BMJV auch noch dort - gegebenenfalls - vorhandene Hand-

akten zu diesen Verwaltungsvorgängen beizuziehen. Einer Beiziehung 

von Akten bedarf es selbst auf Antrag eines Beteiligten nicht, wenn erst 

eine solche Beiziehung die aus Sicht eines Beteiligten entscheidungser-

heblichen Tatsachen aufdecken kann, wie sie als Anhaltspunkt für weite-

ren Sachvortrag dienen kann (BVerwG NVwZ 2016, 1646 Rn. 11;  NVwZ 

1999, 654 [juris Rn. 13]). So liegt es hier. Da der maßgebliche Sachver-

halt, auch durch die bereits eingereichten umfangreichen Anlagen sowie 

beigezogenen Akten, feststeht und es ausschließlich um die Rechtsfrage 
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geht, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Antragsteller hier zur 

Ausbildung von Patentanwaltsberber/innen verpflichtet ist, ist nicht er-

sichtlich und wird auch vom Antragsteller nicht dargetan, welcher weitere 

Erkenntnisgewinn sich aus der Beiziehung der genannten Handakten er-

geben sollte. 

 
 2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 66 Abs. 1 Satz 1 DRiG 

i.V.m. § 155 Abs. 1 Satz 1 und 2 VwGO. Der Streitwert wird entsprechend 

dem Regelstreitwert von 5.000 € gemäß § 52 Abs. 2 GKG und unter Be-

rücksichtigung des Abschlags für die hier erhobene (Fortsetzungs-)Fest-

stellungsklage auf 2.500 € festgesetzt (vgl. BFH, Beschluss vom 9. Juli 

1996  I R 6/91, juris Rn. 1; BVerwG, Beschluss vom 14. Oktober 1988 

 4 C 58.84, juris Rn. 1). 

 

 

Pamp Prof. Dr. Karczewski Dr. Menges 

 

 Harsdorf-Gebhardt Gericke 
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